
Bürgerliche Mitglieder in den Gremien des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Hauptsatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde (21.10.2011):

§5, Ständige Ausschüsse, 1, letzter Absatz

In die Ausschüsse zu b) bis d) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die dem Kreistag 
angehören können. Ihre Zahl darf die der Kreistagsabgeordneten im Ausschuss nicht erreichen.

(Anmerkung: gilt nicht für den Hauptausschuss)

Kreisordnung für Schleswig-Holstein (Kreisordnung - KrO-) in der Fassung vom 28. Februar 2003

§41, Mitglieder und Geschäftsordnung der Ausschüsse

...

(3) Wenn die Hauptsatzung dies bestimmt, können neben Kreistagsabgeordneten auch andere Bürgerinnen
und Bürger zu Mitgliedern der Ausschüsse gewählt werden. Sie müssen dem Kreistag angehören
können. Ihre Zahl darf die der Kreistagsabgeordneten im Ausschuss nicht erreichen; beratende
Ausschussmitglieder nach Absatz 2 bleiben dabei unberücksichtigt. Sie können einem Ausschuss
vorsitzen. In diesem Fall ist ihnen im Kreistag in Angelegenheiten ihres Ausschusses auf Wunsch das
Wort zu erteilen. Sie scheiden aus dem Ausschuss aus, wenn sie Mitglieder des Kreistags werden.

...

(6) Die Mitglieder, die nicht dem Kreistag angehören, werden von der oder dem Vorsitzenden des 
Ausschusses
durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet und in
ihr Amt eingeführt. Die Mitglieder der Ausschüsse handeln in ihrer Tätigkeit nach ihrer freien, durch
das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung.

...

(10) Sofern die Zusammensetzung eines Ausschusses nicht mehr dem Verhältnis der Stärke der Fraktionen
im Kreistag entspricht, kann jede Fraktion verlangen, dass alle Wahlstellen des Ausschusses
neu besetzt werden. In diesem Fall verlieren die Mitglieder des Ausschusses zu Beginn der nächsten
Sitzung des Kreistags ihre Wahlstellen. Fraktionen können Ausschussmitglieder, die sie benannt haben,
aus einem Ausschuss abberufen. Wird die Wahlstelle eines Mitglieds eines Ausschusses, mit Ausnahme
eines gesetzlichen Mitglieds, während der Wahlzeit frei, wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger
nach § 35 Abs. 3 gewählt; Absatz 1 bleibt unberührt.


